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Antrag des Vorstands der Sektion Lörrach des DAV e.V.  
auf Erhöhung der Mitgliederbeiträge ab dem Jahr 2025 zur Beratung und 
Abstimmung anlässlich der Mitgliederversammlung am 14.03.2024 
 
Der Vorstand der Sektion Lörrach des DAV e.V. schlägt der Mitgliederversammlung vor, die Mitgliederbei-
träge der Sektion Lörrach ab dem Jahr 2025 zu erhöhen.  
 
Zur Begründung des Antrags 
Die Hauptversammlung 2023 hat am 11.11.2023 nach einer intensiven Diskussion beschlossen, ab 1.1.2025 
den Verbandsbeitrag anzupassen. Für ein A-Mitglied erhöht sich damit der Mitgliedsbeitrag von 30,00 € auf 
33,50 € und die Hüttenumlage von 6,00 € auf 7,50 €. Die ermäßigten Verbandsbeiträge werden jeweils pro-
zentual abgeleitet. Dies bedeutet, dass die Sektion Lörrach ab dem Jahr 2025 rund 13.700 € Verbandsbei-
träge mehr an den Hauptverband abführen muss. 
 
Der Verbandsbeitrag wurde erhöht, um den Folgen der Inflation in Deutschland und deren Auswirkungen auf 
den DAV zu begegnen. Die stark gestiegenen Energie-, Bau- und Übernachtungskosten belasten den DAV 
und seine Tätigkeitsfelder wie den Kursbetrieb, die  Hütten- und Wegesanierungen, Hütten- und Kletterhallen-
betrieb sowie den Etat des Bundesverbandes erheblich. Zudem wurde beschlossen, dass künftig nur noch 4 
Ausgaben statt 6 Ausgaben vom Panorama-Mitgliederheft erscheinen werden, um eine weitere Erhöhung des 
Verbandsbeitrags zu vermeiden. 
 
Die Erhöhungen werden zum 1.1.2025 wirksam. Den Sektionen wurde empfohlen, die eigenen Beitragsan-
passungen bei der nächsten Mitgliederversammlung vorzunehmen. 
 
 

Vorstand und Beirat der Sektion Lörrach haben am 29.1.2024 einstimmig die folgenden beiden Varianten als 
Vorschläge für die Mitgliederversammlung zur Erhöhung der Mitgliedsbeiträge beschlossen: 
 

 
aktueller 

Mitglieds-
beitrag 

Erhöhung 
Verbands-
beitrag ab 

2025 

Variante 1 Variante 2 
 Erhöhung 

Mitglieds- 
beitrag 

Mitglieds- 
beitrag ab 

2025 

Erhöhung 
Gesamt 

Erhöhung 
Mitgliedsbei-

trag 

Mitglieds- 
beitrag ab 

2025 

Erhöhung 
Gesamt 

A Vollbeitrag 
(2.130 Mitglieder) 

72,00 € 5,00 € 5,00 € 77,00 € 10.650,00 € 6,00 € 78,00 € 12.780,00 € 

B Ehe-/Lebens-
partner vom A-
Mitglied, Senioren 
ab 70 Jahre 
(783 Mitglieder) 

44,00 € 3,10 € 3,00 € 47,00 € 2.349,00 € 4,00 € 48,00 € 3.132,00 € 

C Gastmitglieder 
(104 Mitglieder) 

20,00 € –* 5,00 € 25,00 € 520,00 € 10,00 € 30,00 € 1.040,00 € 

D Junioren  
19-25 Jahre 
(273 Mitglieder) 

35,00 € 0,00 € 0,00 € 35,00 € 0,00 € 0,00 € 35,00 € 0,00 € 

Kinder / Jugend 
einzeln  
bis 18 Jahre 
(28 Mitglieder) 

20,00 € 1,05 € 0,00 € 20,00 € 0,00 € 0,00 € 20,00 € 0,00 € 

Familienkinder  
bis 18 Jahre 
(468 Mitglieder) 

0,00 € 1,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Summe 
 

 
 

  13.519,00 €     16.952,00 € 

 
* Für C-Mitglieder müssen keine Beiträge an den Bundesverband abgeführt werden, die ASS-Beiträge werden über die Mitgliedschaft in der 
Hauptsektion abgeführt. 
 
 



 

DAV Lörrach Antrag auf Erhöhung der Mitgliedsbeiträge, Stand: 2024-02-08 2 | 2 

Der Vorstand schlägt vor, die Beiträge für Kinder und Jugendliche sowie Familienkinder nicht zu erhöhen, 
sondern die dort entstehenden zusätzlichen Kosten bei den anderen Mitgliedsbeiträgen einzurechnen. Zudem 
wird vorgeschlagen, den Beitrag für C-Mitglieder anzuheben. 
 
Bei Variante 1 handelt es sich um die Mindestanhebung, um die ab 2025 zusätzlich abzuführenden Ver-
bandsbeiträge auszugleichen. 
 
Variante 2 ermöglicht zusätzlichen Spielraum, um die künftig zu erwartenden weiter wachsenden Kosten aus-
gleichen zu können. Diese Variante vermeidet, dass im Folgejahr ggf. bereits erneut eine Anpassung der Mit-
gliedsbeiträge erforderlich wird. Dies betrifft u.a. die steigenden Kosten für die Aus- und Weiterbildung unse-
rer Trainer, Ehrenamtlichen und Mitarbeiter, steigende Personalkosten (u.a. Tariferhöhungen, kontinuierlich 
wachsender Verwaltungsaufwand, Produktion des Lörrach alpin), die künftig zu erwartende Notwendigkeit der 
weiteren Erhöhung des Klimaschutzbudgets gemäß den Vorgaben des Bundesverbandes oder auch Kosten 
für weitere vom Bundesverband initiierte Projekte. 


